
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 4. September 2024 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
4. September 2024 den Antrag von Herrn Prof. Dr. Stephan Baldus von der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO geprüft 
und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu 
veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. 

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt. 

 

Berlin, den 4. September 2024 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 
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Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Prof. Dr. Stephan Baldus 
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Name, Vorname, Titel des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin 

Baldus, Stephan, Prof. Dr. 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern möglich) 

Deutsche Gesellschaft für  Kardiologie -  Herz- und 
Kreislaufforschung e.V. 

Postleitzahl und Ort 40237 Düsseldorf 

E-Mail loehde@dgk.org 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung (max. 
2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. Kapitel § 10 
VerfO 

Titel: Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
Leistungsmenge und Krankenhaussterblichkeit bei 
TAVI 

Für Patient*innen mit einem hohen operativen Risiko 
und Patient*inne in hohem Lebensalter besteht die 
Möglichkeit, bei einer Verengung der Ausslassklappe 
des linken Herzens (der Aortenklappe) diese Klappe 
kathetergestützt zu ersetzen (transcatheter aortic va-
lve implantation, TAVI). Für andere Länder konnte ge-
zeigt werden, dass die Anzahl an durchgeführter TAVI-
Operation in einem Zentrum mit der Mortalität und an-
deren Qualitätsindikatoren in Zusammenhang steht. 

Primäres Ziel der Analyse ist es den Zusammenhang 
zwischen Fallzahl an TAVIs und Krankenhaussterblich-
keit zu untersuchen.  

Das geplante Projekt soll den Zusammenhang in 
Deutschland für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 
2022 untersuchen.  

Es werden sämtliche elektive Patient*innen bei denen 
eine TAVI durchgeführt wurde betrachtet. primärer 
Endpunkt ist die Krankenhaussterblichkeit. Zudem 
werden verschiedene sekundäre zusammengesetzte 
Endpunkte zur Beschreibung der Ergebnisqualität (z.B. 
Tod plus zerebrovaskuläres Ereignis) definiert. Zur Un-
tersuchung des Einflusses der Leistungsmenge auf die 
Endpunkte werden generalisierte lineare Modelle mit 
gemischten Effekten verwendet, in die die Leistungs-
menge als Kovariable eingeht. Für die Variable behan-
delndes Krankenhaus wird ein Random-Effekt model-
liert, um die Heterogenität zwischen den 
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Krankenhäusern zur berücksichtigen. Die Modelle wer-
den für prognostische Faktoren mittels euroSCORE I 
adjustiert. 

Datenquellen sind die jährlichen Erhebungen der ex-
ternen Qualitätssicherung. Es werden seperate Analy-
sen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgenommen. 
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